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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der Fa. Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG 
(Chemikalienhandel) 

 
	
	

1. Allgemeine Bestimmungen 
 

1.1  
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (Verkauf) (im Folgenden 
„AGB“) gelten für alle Geschäftsbeziehungen der Fa. Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG 
(im Folgenden „Verkäufer“) mit dem Käufer. Die AGB gelten nur, wenn der Käufer 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB ist. 
 
1.2  
Die AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer 
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 
 
1.3  
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) 
behält sich der Verkäufer seine eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach dessen vorherigen Zustimmung Dritten 
zugänglich gemacht werden und sind, wenn dem Verkäufer der Auftrag nicht erteilt wird, auf 
dessen Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte des Käufers an seinen Unterlagen; 
diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Verkäufer 
zulässigerweise Lieferungen übertragen hat, sofern die Unterlagen des Käufers für die 
Ausführung der Lieferung erforderlich sind. 
 
 
1.4  
Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung des Verkäufers maßgebend. 
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2. Vertragsabschluss/Übertragung von Rechten des Käufers 
 
2.1  
Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.  
 
2.2  
Der Käufer ist an seine Bestellung vier Wochen gebunden. Diese Frist verkürzt sich auf zwei 
Wochen bei Kaufgegenständen die beim Verkäufer „auf Lager“ sind. Der Kaufvertrag ist 
abgeschlossen, wenn der Verkäufer den Auftrag innerhalb der Frist schriftlich bestätigt oder 
die Lieferung ausführt. 
 
2.3  
Die Abtretung von Rechten des Käufers aus dem Vertrag bedarf der schriftlichen Einwilligung 
des Verkäufers.  
 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1  
Die Preise des Verkäufers verstehen sich netto ab Werk zuzüglich der jeweils geltenden 
gesetzlichen Umsatzsteuer, Verpackung, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und 
anderer öffentlicher Abgaben.  
 
3.2  
Ändern sich die für die Preisbildung maßgeblichen Kostenfaktoren (Fertigungsmaterial, 
Energie, Betriebsstoffe, Löhne und Gehälter, etc.) in der Zeit vom Abschluss des Vertrages bis 
zum vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Lieferung wesentlich, ist der Verkäufer zum 
Ausgleich solcher Kostensteigerungen befugt, vom Käufer in Abänderung der angebotenen 
bzw. bestätigten Preise die Vereinbarung neuer Preise zu verlangen. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei Reduzierung der 
in Satz 2 genannten Kostenfaktoren hat in entsprechender Anwendung der vorstehenden 
Regelung der Käufer einen Anspruch auf Vereinbarung einer entsprechenden 
Preisreduzierung und mangels Einigung das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 
3.3  
Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug zu leisten, und zwar 
 

a) für NE-Metalle, Edelmetalle und deren Salze sofort bei Lieferung bzw. Abnahme und 
Rechnungsstellung 

	
b) für sonstige Erzeugnisse innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung bzw. Abnahme und 

Rechnungsstellung . 
 
3.4  
Bei Bestellungen des Käufers mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei begründeten 
Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko ist der Verkäufer jedoch, auch im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 
gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt der Verkäufer 
spätestens mit der Auftragsbestätigung. Die Auslieferung erfolgt nur nach vorheriger 
vollständiger Bezahlung oder Bereitstellung einer geeigneten Sicherheit.  
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Gleiches gilt, wenn dem Verkäufer nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, 
welche die Kreditwürdigkeit des Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch 
welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe 
Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 
 
3.5  
Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind 
Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf Ansprüchen aus 
demselben Vertragsverhältnis beruht und der Anspruch unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 
 
 
4. Liefertermin und Lieferfrist 
 
4.1  
Liefertermine und Lieferfristen werden schriftlich vereinbart und können verbindlich oder 
unverbindlich vereinbart werden. Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss. Liefertermine und 
–fristen gelten mit Anzeige der Auslieferungsbereitschaft als eingehalten. Wenn der Käufer auf 
Anforderung die zur Auftragsausführung erforderlichen Angaben oder die erforderlichen 
Genehmigungen bzw. Freigabe, insbesondere von Plänen, nicht zur Verfügung stellt, 
verlängern sich Liefertermine und -fristen um den entsprechenden Zeitraum.  
 
4.2  
Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug, so ist die Haftung des 
Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe Ziffer 7 dieser AGB beschränkt.  
 
4.3  
Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Käufers um mehr als 1 Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft verzögert, können wir ihm für jeden angefangenen Monat Lagergeld 
in Höhe von 0,5 % des Netto-Preises der Liefergegenstände, höchstens jedoch insgesamt 5 % 
des Netto-Preises der Liefergegenstände berechnen. Der Vertragspartner kann den Nachweis 
erbringen, dass Lagerkosten überhaupt nicht entstanden oder niedriger als die Pauschale 
sind. Weitergehende Schadenersatzansprüche des Verkäufers bleiben hiervon unberührt. 
 
4.4  
Höhere Gewalt (unvorhergesehene, vom Verkäufer unverschuldete Umstände und 
Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nicht hätten vermieden 
werden können, z.B. Arbeitskämpfe, Krieg, Feuer, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, 
behördliche Maßnahmen) oder Betriebsstörungen, sowohl beim Verkäufer wie bei seinen 
Lieferanten, die der Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den 
Kaufgegenstand bei Fälligkeit zu liefern, verlängern Liefertermine und -fristen um die Dauer 
der Behinderung. Führen solche Störungen zu einer Verzögerung von mehr als vier Monaten, 
kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. 
 
 
5. Lieferung, Gefahrübergang und Verpackung  
 
5.1  
Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 
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Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist 
der Verkäufer berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
 
5.2  
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit 
eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen 
gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 
Annahme ist. 
 
5.3  
Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungsverordnung oder sonstige gesetzliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, erfolgt der Versand von Chemikalien nach Wahl des 
Verkäufers entweder in Einwegbehältern, die – ob berechnet oder unberechnet – weder 
zurück- genommen noch gutgeschrieben werden oder in Leihbehältern. 
 
5.4  
Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungsverordnung oder sonstige gesetzliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, werden bei sonstigen Lieferungen die für den Versand 
erforderlichen Verpackungen / Behälter zum Selbstkostenpreis berechnet und weder 
zurückgenommen noch gutgeschrieben.	
 
5.5  
Teillieferungen sind zulässig, soweit diese dem Käufer zumutbar sind. 
 
 
6. Gewährleistung 
 
6.1  
Bei Chemikalien und sonstigen Verbrauchsmaterialien übernimmt der Verkäufer die Gewähr 
für einwandfreie Qualität und Zusammensetzung der gelieferten Produkte, es sei denn, der 
Verkäufer gibt im Einzelfall darüber hinausgehende Garantien.  
 
6.2  
Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von sieben 
Werktagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. 
Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel 
innerhalb von sieben Werktagen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur 
Fristwahrung die rechtzeige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die 
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung für den nicht 
angezeigten Mangel ausgeschlossen.  
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6.3  
Verlangt der Käufer Nacherfüllung, so ist diese auf Beseitigung des Mangels beschränkt. § 
439 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
(nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 
Andernfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) 
ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht 
erkennbar. 
 
6.4  
Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer 
schriftlich zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.  
 
6.5  
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen. Werden vom 
Vertragspartner oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten 
vorgenommen, so besteht für diese und die daraus entstehenden Folgen keine 
Gewährleistung.	
 
6.6  
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen nur nach Ziffer 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
 
6.7  
Vertragsstrafen des Käufers werden nicht anerkannt.	
 
 
7. Haftung 
 
Der Verkäufer haftet unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen der 
ausdrücklichen Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos sowie wegen 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung. Ebenso haftet der Verkäufer 
unbeschränkt bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet der 
Verkäufer nur im Falle der Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Käufer in 
besonderem Maße vertrauen darf (“wesentliche Vertragspflichten“), jedoch begrenzt auf den 
bei Vertragsschluss voraussehbaren, vertragstypischen Schaden.  
 
8. Verjährung 
 
8.1  
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche des 
Käufers aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme des Kaufgegenstandes.  
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8.2  
Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten nicht für Verjährungsfristen des 
Produkthaftungsgesetzes. Unberührt bleiben auch die §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, und 438 Abs. 
3 BGB. Für Schadenersatzansprüche des Käufers gemäß Ziffer 7 gelten ausschließlich die 
gesetzlichen Verjährungsfristen.  
 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
 
9.1  
Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich aller dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages 
zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 
bestehen für alle Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus laufender 
Geschäftsbeziehung.  
 
9.2  
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. 
Der Käufer hat den Verkäufer schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB. Pfändungen) auf die dem 
Verkäufer gehörenden Waren erfolgen. 
 
9.3  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. 
Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; der 
Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und sich den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese 
Rechte nur geltend machen, wenn der Verkäufer dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
 
9.4  
Der Käufer ist bis auf Widerruf wie nachstehend befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu 
verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
 
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 
verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 
 
Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen 
Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den 
Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in 9.2 genannten Pflichten des 
Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 
 



Seite 7 von 7 AGB Ausgabe Jan. 2018 

	

	

Dr.-Ing. Max Schlötter 
GmbH & Co. KG 
Galvanotechnik 

Postfach 1452 
73304 Geislingen 
Deutschland 

Talgraben 30 
73312 Geislingen 
Deutschland 

T +49 (0) 7331-205-0 
F +49 (0) 7331-205-123 

E-Mail:   info@schloetter.de 
Internet:  www.schloetter.de  

 

Kommanditgesellschaft Sitz Geislingen/Steige, Registergericht Ulm HRA 540 508, persönlich haftende Gesellschafterin Schloetter GmbH, 
Sitz Geislingen/Steige, Registergericht Ulm HRB 540 183, Geschäftsführung Dr. Stefanie Geldbach und Ulrich Geldbach. 

Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermächtigt. Der 
Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und der Verkäufer den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts gem. 9.3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so kann der Verkäufer 
verlangen, dass der Käufer dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist der 
Verkäufer in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und 
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 
 
9.5  
Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen um mehr als 10 %, wird 
der Verkäufer auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach der Wahl des Verkäufers 
freigeben.  
 
 
10. Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
 
10.1  
Für die Vertragsbeziehung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss etwaiger Kollisionsnormen des 
internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht). Für die Auslegung des Vertrages 
einschließlich dieser Bedingungen ist ausschließlich die Fassung in deutscher Sprache 
maßgeblich. 
 
10.2  
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Sitz des Verkäufers. 
 
10.3  
Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.  
 
 
11. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Klausel dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, beeinträchtigt 
das die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Klauseln nicht. Für die unwirksame oder 
nichtige Bestimmung ist eine ihrer wirtschaftlichen Absicht entsprechende Regelung zu 
finden. 


